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IV . Geſchäfte von Landesverwaltungen .

§ 9. Auf Antrag der Landesregierung wird der Reichsverkehrs⸗

miniſter den Reichseiſenbahnbehörden Geſchäfte der Landesver⸗

waltung auf dem Gebiete des Verkehrsweſens übertragen . Für

die Erledigung dieſer Geſchäfte ſind die Anweiſungen der oberſten

Landesbehörden maßgebend .

Berlin , den 26 . April 1920 .

E I 38 Nr . 3577 . Der Reichsverkehrsminiſter : Dr . Bell .

Anlage zu 83 der vorläufigen Verwaltungsordnung der

Reichseiſenbahnen .

Zuſtändigkeiten des Reichsverkehrsminiſteriums .

A. Allgemeine Angelegenheiten : 1. Aufſicht und

obere Leitung . 2. Verwaltungsordnung . 3. Organiſationsange⸗

legenheiten grundſätzlicher Art . 4. Einrichtung von Geſchäfts⸗

führungen für den Bereich mehrer Zweigſtellen . 5. Grundſätze

über Benennung und Klaſſeneinteilung der örtlichen Dienſtſtellen .

6. Verkehr mit den oberſten Behörden des Reiches . 7. Grund⸗

ſätze für den Verkehr mit Auslandsbehörden . 8. Einheitliche

Geſchäfts⸗ und Dienſtanweiſungen , Vorſchriften und Ordnungen .

9. Einheitliche Regelung des Dienſtes . 10. Grundſätze für die

Herausgabe von Druckſchriften , Jahresberichte , Statiſtik . 11. Ge⸗

nehmung der weſentlichen Grundlagen für Verträge , betreffend

Gemeinſchaftsbahnhöfe . 12. Beteiligung an ausländiſchen Aus⸗

ſtellungen . 13. Grundſätze über Auskunftserteilung an Ausländer
über Angelegenheiten und Einrichtungen der Eiſenbahnverwal⸗

tung . 14. Das Eiſenbahnkonzeſſionsweſen und die Herausgabe

von Grundſätzen über die Ausübung der Reichsaufſicht über Pri⸗

vatbahnen .

B. Betrieb , Werkſtätten : 1. Oberſte Betriebsleitung .

2. Betriebliche Vorſchriften und Anordnungen allgemeiner Art .

3. Grundſätze für Verkehrsleitungen . 4. Betriebseinſtellungen der

dem öffentlichen Verkehr dienenden Eiſenbahnen , außer in Fäl⸗

len betrieblicher Not , in denen dem Reichsverkehrsminiſterium
alsbald Anzeige zu erſtatten iſt . 5. Anderung des Betriebes durch

Einführung des Haupt⸗ und Nebenbahnbetriebes . 6. Feſtſetzung

der Schnell⸗ und Perſonenzugkilometer und Genehmigung der

Fahrpläne der Schnellzüge ( einſchließlich der Eilzüge ) mit Aus⸗

nahme ſolcher von nur lokaler Bedeutung . Bei Wahrung der Halte

und Anſchlüſſe können jedoch genehmigte Fahrpläne geändert wer⸗

den . 7. Beſtimmungen über die Geſchäftsführung bei Fahrplan⸗

beratungen , ſoweit ſie ſich auf die Bezirke mehrer Zweigſtellen

erſtrecken . 8. Grundſätze für die Bildung des Perſonen⸗ und

Güterzugfahrplanes , für die Drucklegung der Fahrpläne und Fahr⸗

planbücher , für Sonderperſonenzüge , Ferien⸗ , Feſt⸗ und Markt⸗
verkehr , für Benutzung , Zuſammenſtellung und Belaſtung der

Züge , für Zugbildungspläne , Verwendung und Verteilung der

Prſonen⸗ u. Gepäckwagen , für die Einſtellung von Salon⸗ , Schlaf⸗ ,

Kranken⸗ und Speiſewagen , Zugbenutzung für Poſtzwecke , Stel⸗

lung der Poſtwagen im Zuge . 9. Allgemeine Angelegenheiten des



Fahrdienſtes . 10. Verteilung und Ausgleich der Lokomotiven —
im der Regel nur zwiſchen den Zweigſtellen —. 11 . Einſtellung
des Betriebes von Werkſtätten , ausgenommen Betriebswerk⸗
ſtätten . 12. Grundſätztze über Ausmuſterung und Umbau von
Fahrzeugen . 18. Grundſätze und allgemeine Bedingungen für die
Zulaſſung von Privatgleisanſchlüſſen . 14. Grundſätze für Ermitte⸗
lungen und Verſuche über neue Einrichtungen .

C. Verkehr : 1. Eiſenbahnverkehrsordnung , internationales
Transportrecht . 2. Feſtſetzung der allgemeinen Vorſchriften für
den Abfertigungs⸗ , Beförderungs⸗ und Verkehrskontrolldienſt .
3. Feſtſetzung der allgemeinen Vorſchriften für die Benutzung und
Ausnutzung des Wagenparks für den Güter⸗ und Tierverkehr .
4. Militäreiſenbahnordnung , einſchließlich Tarif . 5. Beſtimmun⸗
gen für die Gewährung freier Beförderung von Perſonen und
Sachen . 6. Feſtſtellung der Einheitsſätze im Perſonen⸗ , Gepäck⸗ ,
Expreßgut⸗ , Güter⸗ und Tierverkehr und für die Beförderung
von Leichen . 7. Genehmigung der Beſchlüſſe der Generalkonferenz
und der dringlichen , äußerſt dringlichen und deklaratoriſchen Be⸗
ſchlüſſe der ſtändigen Tarifkommiſſion der deutſchen Eiſenbahn⸗
verwaltungen . 8. Feſtſtellung der Grundſätze für die Berechnung
der Tarifentfernungen . 9. Feſtſtellung der Grundſätze für die Be⸗
rechnung des Preiſes von Fahrkarten , die wahlweiſe über ver⸗
ſchiedene Wege oder nach verſchiedenen Stationen gelten . 10 . Ge⸗
nehmigung zur Einführung , zur Aufhebung und zu weſentlichen
Anderungen von Ausnahmetarifen . 11. Genehmigung zur Ein⸗
führung , Anderung und Aufhebung von direkten Tarifen mit
deutſchen oder außerdeutſchen Eiſenbahnen , wenn niedrigere
Streckeneinheitsſätze eingerechnet oder günſtigere Beförderungs⸗
bedingungen gewährt werden ſollen als im deutſchen Binnenver⸗
kehr . 12. Genehmigung von grundſätzlichen Vereinbarungen mit
ausländiſchen Eiſenbahnverwaltungen über Verkehrsleitung und
Anteilsausſcheidung . 13. Feſtſtellung von Grundſätzen für die
Beförderung von Eiſenbahndienſtgütern . 14. Anordnung allge⸗
meiner Verkehrsſperren und Verkehrseinſchränkungen . 15. All⸗
gemeine Anordnungen über die Reihenfolge in der Befriedigung
des Wagenbedarfs für beſtimmte Güter . (Dringlichkeitsliſten . )
16. Grundlegende Maßnahmen zur Heranziehung anderer Trans⸗
portmittel behufs Entlaſtung der Eiſenbahnen .

D. Bauangelegenheiten : 1. Prüfung der Entwürfe
und Koſtenanſchläge , a) ſoweit es zur Bewilligung der Mittel
notwendig iſt , b) ſoweit Intereſſen anderer Bezirke berührt wer⸗
den , c) ſoweit es Intereſſen der Landesverteidigung erfordern .
2. Feſtſetzung und Anderung der Normalentwürfe und Normal⸗
anordnungen für bauliche leinſchließlich Oberbau ) und maſchinelle
Anlagen ſowie für Betriebsmittel und mechaniſche Betriebsein⸗
richtungen .

E. Vergebung von Arbeiten und Lieferungen :
1. Allgemeine Vorſchriften über die Verdingung . 2 Regelung der
Beſchaffung und Zuweiſung : a) von Lokomotiven , Perſonen⸗ und
Güterwagen und Dampfbooten , b) von Oberbaumaterialien , c)
von Lokomotivfeuerungsſtoffen , d) von ſonſtigen wichtigeren Be⸗
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triebsmaterialien , e) von wichtigeren Werſtatts⸗ und ſonſtigen

Materialien .

F. An⸗ und Verkauf von Grundſtücken . Verkauf

entbehrlicher Gegenſtände , Vermietung , Ver⸗

pachtung : 1. Allgemeine Vorſchriften für An⸗ und Verkauf von

Grundſtücken und für den Verkauf entbehrlicher Gegenſtände .
2. Genehmigung von Grundſtücksveräußerungen ſowie des Tau⸗

ſches von Grundſtücken , und der dinglichen Belaſtung von Liegen⸗

ſchaften , ſoweit nach den geſetzlichen Beſtimmungen erforderlich .
3. Allgemeine Beſtimmungen über Verpachtung und Vermietung .

G. Etats⸗ , Kaſſen⸗ , Rechnungs⸗ und Material⸗

weſen : 1. Erlaß einheitlicher Vorſchriften . 2. Allgemeine An⸗

gelegenheiten des Finanzweſens . 8. Haushalts⸗ und Wirtſchafts⸗

kontrolle . 4. Aufſtellung des Geſamtetats . 5. Aufſtellung des

Wirtſchaftshaushalts für die Bezirke der Zweigſtellen . 6. Ver⸗

fügung über die Verwendung erſparter Mittel , ſoweit nicht die

etatlichen Vorſchriften den Ausgleich innerhalb der Bezirke der

Zweigſtellen zulaſſen . 7. Genehmigung von Überſchreitungen .
8. Beſteuerung der Eiſenbahnverwaltung .

H. Niederſchlagung fiskaliſcher Forderungen .

Zweifelhafte Anſpr üſche : Soweit nach den geſetzlichen

Beſtimmungen erforderlich ; 1. Abänderung von Verträgen zum

Nachteile des Reiches . 2. Ermäßigung und Erlaß von Vertrags⸗

ſtrafen . 3. Niederſchlagung von Schadenerſatzforderungen gegen

Beamte und Arbeiter . 4. Entſchädigungen und Preisaufbeſſerun⸗

gen aus Billigkeitsrückſichten . Entſchädigungen und Erſtattungen

aus dem Beförderungsvertrage fallen nicht hierunter .

J . Perſonalſachen : 1. Erlaß einheitlicher Beſtimmungen

für die Ordnung der Rechts⸗ und Dienſtverhältniſſe der Beamten

und Arbeiter ( auch Abſchluß von Tarifverträgen ) . 2. Beſtimmun⸗

gen über die Annahme der Anwärter für den höheren Eiſenbahn⸗

dienſt und über ihre Ausbildung . 3. Perſonalangelegenheiten
( Anſtellung , Beförderung , Verſetzung in den zeitweiligen oder

dauernden Ruheſtand , Entlaſſung auf Anſuchen , Verſagung des

Aufrückens in die nächſte Gehaltsſtufe , Verſetzung ) der plan⸗

mäßigen Beamten von Gruppe X an aufwärts und der Beamten

mit Einzelgehältern , ausgenommen die Verſetzung der plan⸗

mäßigen Beamten der Gruppen X und XI innerhalb des Be⸗

zirks einer dem Reichsverkehrsminiſterium unmittelbar nachgeord⸗
neten Stelle . Die beapbſichtigte Verſetzung dieſer Be⸗

amten iſt anzuzeigen . 4. Beſtimmungen über die Annahme , Aus⸗

bildung und Prüfung der mittleren und unteren Beamten .

5. Grundſätze für Bewilligung beſonderer Vergütungen für Neben⸗

ämter . 6. Grundſätze für Gewährung von Belohnungen , Unter⸗

ſtützungen , Beihilfen uſw . 7. Grundſätze für Gewährung von

Ruhegehältern und ähnlichen Bezügen , wenn kein Rechtsanſpruch

beſteht . 8. Grundſätze über Wohlfahrtseinrichtungen . 9. Grund⸗

ſätze für die Bewilligung von Darlehen an Baugenoſſenſchaften

des Perſonals . 10. Oberaufſicht über Arbeiterpenſionskaſſen . ( Ge⸗

nehmigung von Vollzugsvorſchriften ) . 11. Oberauſicht über Beam⸗

ten⸗Penſions⸗ , Unterſtützungs⸗ und Sterbekaſſen . 12. Feſtſtellung
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der Dienſtanweiſungen der einzelnen Beamtenklaſſen . 13. Feſt⸗
ſtellung der Dienſtkleiderordnung . Beſtimmungen für Kleider⸗
kaſſen . 14. Freifahrtordnung . 15. Urlaubsordnung .

Im Namen des Reichs ernenne ich den Generalleutnant 3. D.
Wilhelm Groener zum Reichsverkehrsminiſter .

RVBl Nr . 1 vom 1. 7. 1920 .

Berlin , den 25 . Juni 1920 .

Der Reichspräſident : Ebert .
Der Reichskanzler : Fehrenbach .

Berlin , den 26 . Juni 1920 .

Vorſtehenden Erlaß bringe ich mit dem Bemerken zur Kennt⸗
nis , daß ich die Geſchäfte des Reichsverkehrsminiſteriums heute
übernommen habe .

In Erinnerung an die gemeinſame Arbeit , die mich in Frieden
und Krieg mit den deutſchen Eiſenbahnverwaltungen verbunden
hat , und in Anerkennung der glänzenden Leiſtungen des Eiſen⸗
bahnperſonals im Kriege übernehme ich das ſchwere Amt . In
den alten Beziehungen , die wir vertrauensvoll erneuern wollen ,
erblicke ich eine gute Bürgſchaft für das einmütige Zuſammen⸗
wirken aller Kräfte und für die Erfüllung der ungeheuren Auf⸗
gaben , die der wirtſchaftliche Wiederaufbau unſeres Vaterlandes
an das geſamte Verkehrsweſen ſtellt .

Groener , Reichsverkehrsminiſter .

Verhalten der Eiſenbahner .
Der Reichsverkehrsminiſter .

E III 82 . Berlin , den 23 . Oktober 1920 .
Wie ich zu meiner lebhaften Befriedigung feſtſtellen darf , be⸗

ginnt die durch den Krieg und ſeine Nacherſcheinungen ſo ſchwer
erſchütterte Ordnung des Eiſenbahnweſens wieder aufzuleben .
Dieſe Erſcheinung , die von weiten Kreiſen des Volkes dankbar
anerkannt wird , iſt mit allen Kräften zu ſtützen und zu fördern .
Die Eiſenbahnen müſſen , wenn ſich das deutſche Wirtſchaftsleben
erholen ſoll , ſo raſch als möglich den alten Ruf unbedingter Zu⸗
verläſſigkeit in vollem Umfang wieder gewinnen .

Vom geſamten Eiſenbahnperſonal aller Dienſtzweige erwarte
ich deshalb , daß es den im Eiſenbahnweſen noch hervortretenden
Verſtößen gegen Recht und Ordnung , von wem ſie auch immer
ausgehen mögen , mit vollem Nachdruck entgegentritt . Geſetzes⸗
verletzungen ſind zur Abrügung durch den Stvafrichter zu brin⸗
gen . Eine Nachſicht , wie ſie vielleicht früher gerechtfertigt war ,
iſt nach der heutigen Lage der Verhältniſſe nicht mehr am Platze .

Jeder Eiſenbahner muß ſich dabei bewußt ſein , daß ſein eigenes
Verhalten für die mit den Bahnen in Verkehr tretenden Per⸗
ſonen vorbildlich ſein muß , wenn er ſeiner Aufgabe gemäß von
dieſen die Beachtung von Recht und Sitte verlangen will . Seine
erſte Pflicht iſt es , in ſelbſtloſer Weiſe für die ihm anvertrauten

erſonen und Güter zu ſorgen . Erfüllt das Eiſenbahnperſonal
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